
Mir ist bekannt, dass die Auskunftssperre in der Regel auf 2 Jahre befristet ist und eine Verlängerung nur auf Antrag erfolgen
kann.

Die Auskunftssperre gilt nur für die Datenübermittlung der oben genannten Meldebehörde an Privatpersonen, private Stellen
und diesen gleichgestellte öffentliche Stellen. Datenübermittlungen an Behörden und sonstige öffentliche Stellen sind von
dieser Erklärung nicht betroffen.

Bei einem Wohnortwechsel muss ich erneut eine Auskunftssperre beantragen.

Antragstellerin / Antragsteller:

Name

Vorname(n)

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Telefon (mit Vorwahl)

E-Mail

Antrag auf Eintragung einer Auskunftssperre in das Melderegister
gemäß § 51 Bundesmeldegesetz (BMG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage die Eintragung einer Auskunftssperre.

Begründung:¹

Es müssen Gründe vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass der/dem Betroffenen oder einer anderen Person durch eine
Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnlichen schutzwürdigen Interessen erwachsen kann
(§ 51 Abs. 1 BMG)

¹
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Ort, Datum Unterschrift Antragstellerin / Antragsteller
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